
Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Anwendbarkeit und Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1.1 Die nachfolgenden AGB gelten sofern der Fotografin ein Verbraucher im Sinne von §1 
KSchG als Vertragspartner gegenübersteht.

1.2 Die Fotografin erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten - sofern keine Änderung 
durch die Fotografin bekannt gegeben wird - auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

1.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Eine unwirksame Bestimmungen ist durch
eine wirksame, die eher ihrem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

2. Angebot, Vertragsabschluss

2.1 Die Angebote der Fotografin sind – sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet werden – freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch für sämtliche Angaben 
in Preislisten, Prospekten etc.

2.2 Die Erteilung eines Auftrags an die Fotografin kann sowohl schriftlich als auch 
mündlich erfolgen.(persönlich, telefonisch, E-Mail) Die Fotografin übermittelt dem 
Auftraggeber innerhalb angemessener Zeit, nach Erhalt des Auftrags, eine 
Auftragsbestätigung (Angebotsannahme) oder informiert ihn über die Ablehnung des 
Auftrags. Durch die Annahme kommt ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen der 
Fotografin und dem Auftraggeber zustande, wodurch die wechselseitige Leistungspflicht 
ausgelöst wird.

3. Urheberrechtliche Bestimmungen

3.1 Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte des Lichtbildherstellers (§§1,2 Abs. 2, 73ff 
UrhG) stehen der Fotografin zu.

3.2 Nutzungsbewilligungen (Veröffentlichungsrechte etc.) gelten nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung als erteilt. Der Vertragspartner erwirbt in diesem Fall eine einfache (nicht 
exklusive und nicht ausschließende), nicht übertragbare (abtretbare) Nutzungsbewilligung 
für den ausdrücklich vereinbarten Verwendungszweck und innerhalb der vereinbarten 
Grenzen (Auflageziffer, zeitliche und örtliche Beschränkung etc.); im Zweifel ist der in der 
Rechnung bzw. im Lieferschein angeführte Nutzungsumfang maßgebend. Jedenfalls 
erwirbt der Vertragspartner nur so viele Rechte wie es dem offengelegten Zweck des 
Vertrags (erteilten Auftrages) entspricht. Mangels anderer Vereinbarung gilt die 
Nutzungsbewilligung nur für eine einmalige Veröffentlichung (in einer Auflage), nur für das 
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ausdrücklich bezeichnete Medium des Auftraggebers und nicht für Werbezwecke als 
erteilt. 

3.3 Der Vertragspartner ist bei jeder Nutzung (Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung etc.) 
verpflichtet, die Herstellerbezeichnung (Namensnennung) bzw den Copyrightvermerk im 
Sinn des WURA (Welturheberrechtsabkommen) deutlich und gut lesbar (sichtbar), 
insbesondere nicht gestürzt und in Normallettern, unmittelbar beim Lichtbild und diesem 
eindeutig zuordenbar anzubringen, wie folgt:

Foto: ©Selin Schierl 

3.4 Ist das Lichtbild auf der Vorderseite (im Bild) signiert, ersetzt die Veröffentlichung 
dieser Signatur nicht den vorstehend beschriebenen Herstellervermerk.

3.5 Jede Veränderung des Lichtbilds bedarf der schriftlichen Zustimmung der Fotografin. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Änderungen nach dem – der Fotografin bekannten – 
Vertragszweck erforderlich sind.

3.6 Die Nutzungsbewilligung gilt erst im Fall vollständiger Bezahlung des vereinbarten 
Aufnahme- und Verwendungshonorars und nur dann als erteilt, wenn eine 
ordnungsgemäße Herstellerbezeichnung / Namensnennung (Punkt 2.2 oben) erfolgt.

3.7 Bei Verletzung der Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte hat die Fotografin nach 
Maßgabe der §§ 81ff UrhG zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, 
Schadenersatz, Urteilsveröffentlichung etc. Die Ansprüche stehen dem Fotografen 
unabhängig von einem Verschulden zu. Im Fall der Verletzung der Pflicht zur 
Herstellerbezeichnung steht als immaterieller Schaden (§ 87 Abs 2 UrhG) unbeschadet 
eines hinzukommenden Vermögensschadens (§ 87 Abs 1 UrhG) zumindest ein Betrag in 
Höhe des angemessenen Entgelts (§ 86 UrhG) zu.

3.8 Im Fall einer Veröffentlichung sind zwei kostenlose Belegexemplare zuzusenden. Bei 
kostspieligen Produkten (Kunstbücher, Videokassetten) reduziert sich die Zahl der 
Belegexemplare auf ein Stück. Bei Veröffentlichung im Internet ist der Fotografin die 
Webadresse mitzuteilen. 

4. Kennzeichnung

4.1 Die Fotografin ist berechtigt, die Lichtbilder sowie die digitalen Bilddateien in jeder ihr 
geeignet erscheinenden Weise (auch auf der Vorderseite) mit ihrer Herstellerbezeichnung 
zu versehen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, für die Integrität der 
Herstellerbezeichnung zu sorgen und zwar insbesondere bei erlaubter Weitergabe an 
Dritte (Drucker etc.). Erforderlichenfalls ist die Herstellerbezeichnung anzubringen bzw. zu 
erneuern. Dies gilt insbesonders auch für alle bei der Herstellung erstellten 
Vervielfältigungsmittel bzw. bei der Anfertigung von Kopien digitaler Bilddateien.

4.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, digitale Lichtbilder so zu speichern, dass die 
Herstellerbezeichnung mit den Bildern elektronisch verknüpft bleibt, sodass sie bei jeder 
Art von Datenübertragung erhalten bleibt und die Fotografin als Urheber der Bilder klar 
und eindeutig identifizierbar ist.
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5. Eigentum am Filmmaterial und den Bilddateien, Kennzeichnung Archivierung

5.1 Digitale Fotografie: Das Eigentum an den Bilddateien steht der Fotografin zu. Ein 
Recht auf Übergabe digitaler Bilddateien und Nutzung im Umfang der 
Nutzungsbewilligung gemäß Punkt 3.2 besteht nur nach ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung und betrifft mangels abweichender ausdrücklicher Vereinbarung nur eine 
zwischen der Fotografin und dem Vertragspartner einvernehmlich festzusetzende Auswahl
der hergestellten Bilddateien.

5.2 Die Fotografin wird die Aufnahme ohne Rechtspflicht für die Dauer von einem Jahr 
archivieren. Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung stehen dem Vertragspartner 
keinerlei Ansprüche zu. 

6. Entgelt (Werklohn, Honorar)

6.1 Mangels ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung steht der Fotografin für ihre 
Leistungen ein Werklohn (Honorar) nach ihrer jeweils gültigen Preislisten zu.

6.2 Die Fotografin hat einerseits Anspruch auf ein Aufnahmehonorar, welches auch für 
Layout- oder Präsentationsaufnahmen sowie dann zusteht, wenn eine Verwertung 
unterbleibt oder von der Entscheidung durch Dritte abhängt. Auf das Aufnahmehonorar 
werden in diesem Fall keine Preisreduktionen gewährt. Darüber hinaus steht der 
Fotografin beim Verkauf von Lichtbildern/Filmen ein Verkaufsentgelt und für die Erteilung 
einer über § 42 UrhG hinausgehenden Nutzungsbewilligung gesondert ein 
Werknutzungsentgelt (Lizenzhonorar) in vereinbarter Höhe zu.

6.3 Konzeptionelle Leistungen (Beratung, Layout, sonstige grafische Leistungen etc.) 
sowie Materialkosten und sonstige Aufwendungen für Requisiten, Modelle, Reisekosten, 
Aufenthaltsspesen, Visagisten etc. sind im Aufnahmehonorar nicht enthalten und werden 
gesondert verrechnet. Dasselbe gilt für einen überdurchschnittlichen organisatorischen 
bzw Besprechungsaufwand.

6.4 Im Zuge der Auftragsausführung vom Vertragspartner gewünschte 
Auftragsänderungen gehen zu seinen Lasten und werden gesondert verrechnet.

6.5 Für die Richtigkeit von Kostenvoranschlägen wird keine Gewähr übernommen.

7. Zahlung

7.1 Sofern schriftlich nicht ausdrücklich ein Zahlungsziel vereinbart wurde, ist das Honorar 
binnen 8 Werktagen nach Rechnungslegung spesen- und abzugsfrei fällig.

7.2 Die Fotografin ist berechtigt, vor Beginn der Auftragsausführung vom Auftraggeber die 
Leistung einer Akontozahlung zu fordern sowie bei Aufträgen über teilbare Leistungen 
Teilrechnungen zu legen.

7.3 Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist die Fotografin - unbeschadet 
übersteigender Schadenersatzansprüche – berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5 
Prozent über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen. 
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8. Verwendung von Bildnissen zu Werbezwecken der Fotografin

8.1 Die Fotografin ist – sofern keine ausdrückliche gegenteilige schriftliche Vereinbarung 
besteht – berechtigt von ihm hergestellte Lichtbilder zur Bewerbung seiner Tätigkeit zu 
verwenden. Der Vertragspartner erteilt zur Veröffentlichung zu Werbezwecken der 
Fotografin ihre ausdrückliche und unwiderrufliche Zustimmung und verzichtet auf die 
Geltendmachung jedweder Ansprüche, insbesondere aus dem Recht auf das eigene Bild 
gem. § 78 UrhG sowie auf Verwendungsansprüche gem. § 1041 ABGB.

9. Gesetzliches Rücktrittsrecht

9.1 Gemäß § 11 FAGG kann der Verbraucher von einem Fernabsatzvertrag oder einem 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen zurücktreten. Dies muss schriftlich (Brief oder E-Mail) und innerhalb der 14 
Tage ab Vertragsschließung erfolgen.

9.2 In nachstehenden Fällen ist das Rücktrittsrecht ausgeschlossen:

• bei Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines 
ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers sowie einer Bestätigung des Verbrauchers 
über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung 
– noch vor Ablauf der vierzehntägigen Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung
begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde; 

• bei Verträgen über Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind;

• bei Verträgen über Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;

• bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger 
gespeicherten digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts
bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung, und nach Zurverfügungstellung einer 
Ausfertigung oder Bestätigung nach § 5 Abs 2 oder § 7 Abs 3 – noch vor Ablauf der 
Rücktritts- /Widerrufsfrist mit der Lieferung begonnen hat. 

9.3 Folgen des Widerrufs 

Wenn ein Vertrag widerrufen wird, hat die Fotografin alle Zahlungen, die sie erhalten hat, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass eine andere Art der Lieferung als angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags bei der Fotografin 
eingegangen ist. 

9.4 Ausschluss des Rücktrittsrechts/Widerrufsrechts 

Der Verbraucher hat gemäß § 18 FAGG kein Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht bei 
Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über 
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Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen 
Verlangens des Verbrauchers sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen 
Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor 
Ablauf der vierzehntägigen Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen 
hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde. 

10. Annahmeverzug, Rücktritt des Vertragspartners

10.1. Wird die Leistung vom Vertragspartner zur bedungenen Zeit am bedungenen Ort 
nicht angenommen bzw die Leistungserbringung der Fotografin verzögert oder unmöglich 
gemacht, gerät der Vertragspartner in Annahmeverzug. In diesem Fall ist die Fotografin 
berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag 
zurückzutreten oder auf Vertragserfüllung zu bestehen. Die Fotografin ist ebenso 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Vertragspartner trotz schriftlicher 
Abmahnung und Nachfristsetzung von 14 Tagen fortgesetzt gegen wesentliche 
Verpflichtungen aus dem Vertrag (Mitwirkungspflichten, Leistung der Anzahlung bzw 
Teilzahlungen) verstößt. Der Vertragspartner hat der Fotografin jedenfalls den von ihm 
schuldhaft verursachten Schaden zu ersetzen.

10.2. Bei Annahmeverzug hat der Vertragspartner allfällige Lagerkosten sowie die Kosten 
für die erfolglose An- und Ablieferung zu tragen. Trifft den Vertragspartner ein Verschulden
am Annahmeverzug hat er der Fotografin darüber hinaus den ihr durch die Verzögerung 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Vertragspartner trägt auch die Gefahr der 
Lagerung.

11. Leistungsstörung / Ausfallhonorar

11.1 Sollte der Vertragspartner, nach Erhalt der Online-Auswahlgalerie, nicht innerhalb 
von 14 Tagen die Bilder in dieser auswählen, behält sich die Fotografin vor nach eigenem 
Ermessen Bilder auszuwählen. 

11.2 Sollte an dem gebuchten Termin im Freien, Schlechtwetter (Gewitter, starker Regen, 
Sturm, etc.) vorhergesagt werden, oder bei erkranken der Fotografin, wird sich um einen 
Ersatztermin bemüht, ohne anfallende Kosten. Dies wird schriftlich mit dem Auftraggeber 
abgeklärt. 

11.3 Storniert der Auftraggeber die Buchung aus welchem Grund auch immer, steht der 
Fotografin ein Ausfallhonorar zu. Bei Stornierung innerhalb von 48 Stunden vor dem 
gebuchten Termin werden 50% von der Gesamtsumme des gebuchten Auftrages fällig. 

12. Gestaltungsfreiheit

12.1 Die Fotografin hat, solange nichts anderes vereinbart wurde, komplette Freiheit bei 
der Erfassung und Bearbeitung der Fotos. Dem Kunden ist der Bildstil der Fotografin 
bekannt, das bedeutet, dass der Hintergrund meist unscharf ist, die Farben dem Original 
nicht zu 100% entsprechen, etc.. Diesbezügliche Reklamationen sind ausgeschlossen. 
Wünscht der Auftraggeber Änderungen, so hat er die eventuell anfallenden Mehrkosten zu
tragen.

13. Eigentumsvorbehalt
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13.1 Bis zur vollständigen Bezahlung des Honorars bleibt die Ware im Eigentum der 
Fotografin. Der Vertragspartner trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, 
insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.

13.2 Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der Vorbehaltsware ist dem 
Vertragspartner untersagt.

13.3. Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Fotografin vor Anmeldung eines 
Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit dieser unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
und in seinem Eigentum stehende Waren übernehmen kann.

13.4 Gerät der Vertragspartner mit seiner Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, so ist die
Fotografin berechtigt, Rückgabe der Ware bis zur vollständigen Befriedigung zu verlangen.
Befristete Forderungen werden sofort fällig.

13.5 Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein 
Rücktritt vom Vertrag liegt, außer die Fotografin erklärt den Rücktritt vom Vertrag 
schriftlich.

14. Gewährleistung

14.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Fotografin kann den 
Auftrag – zur Gänze oder zum Teil – auch durch Dritte (Labors etc.) ausführen lassen. 
Sofern der Vertragspartner keine schriftlichen Anordnungen trifft, ist die Fotografin 
hinsichtlich der Art der Durchführung des Auftrags frei. Dies gilt insbesondere für die 
Bildauffassung, die Auswahl der Fotomodelle, des Aufnahmeorts und der angewendeten 
fotografischen Mittel. Abweichungen von früheren Lieferungen stellen als solche keinen 
Mangel dar.

14.2 Ein Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners auslösender Mangel liegt nur 
bei Abweichung der Fotografin vom vertraglich Geschuldeten vor. Die Geltendmachung 
von Gewährleistungsansprüchen ist nur für Mängel zulässig, die im Zeitpunkt der 
Übergabe bereits vorhanden waren. Darüber hinausgehende Garantieversprechen werden
von der Fotografin nicht übernommen. Für Erfüllungshandlungen der Fotografin, die auf 
unrichtigen oder ungenauen Anweisungen des Vertragspartners beruhen bzw für 
Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung bzw Handhabung 
hervorgerufen werden, bestehen jedenfalls keine Gewährleistungsansprüche.

14.3 Der Vertragspartner trägt das Risiko für alle Umstände, die nicht in der Person des 
Fotografen liegen, wie Wetterlage bei Außenaufnahmen, rechtzeitige Bereitstellung von 
Produkten und Requisiten, Ausfall von Modellen, Reisebehinderungen etc.

14.4 Für unerhebliche Mängel wird nicht gehaftet. Farbdifferenzen bei Nachbestellung 
gelten nicht als erheblicher Mangel.

14.5 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Vertragspartner 
dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 14 Tagen an die Fotografin auf 
dessen Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Waren hat nach den
gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.
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14.6 Die Abtretung der Mängelansprüche des Vertragspartners ist ausgeschlossen.

15. Verlust und Schadenshaftung

15.1 Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung von über Auftrag hergestellten 
Aufnahmen (digitale Bilddateien) haftet die Fotografin – aus welchem Rechtstitel immer – 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung ist auf eigenes Verschulden und 
dasjenige seiner Bediensteten beschränkt; für Dritte (Labors etc.) haftet die Fotografin nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei der Auswahl. Jede Haftung ist auf die 
Materialkosten und die kostenlose Wiederholung der Aufnahmen (sofern und soweit dies 
möglich ist) beschränkt. Weitere Ansprüche stehen dem Auftraggeber nicht zu; die 
Fotografin haftet insbesondere nicht für allfällige Reise- und Aufenthaltsspesen sowie für 
Drittkosten (Modelle, Assistenten, Visagisten und sonstiges Aufnahmepersonal) oder für 
entgangenen Gewinn, Folge- und immaterielle Schäden. Schadenersatzansprüche in 
Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

15.2 Die Fotografin haftet für von ihm schuldhaft verursachte Schäden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Schadenersatzansprüche für Sachschäden sind bei bloß 
leicht fahrlässiger Verursachung ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden an vom 
Vertragspartner zur Bearbeitung übernommenen Sachen, sowie Schäden, die durch eine 
Verletzung der vertraglichen Hauptleistungspflichten eingetreten sind.

16. Pflichten des Vertragspartners

16.1 Schad- und Klagloshaltung: Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Fotografin 
vollständig gegenüber Ansprüchen Dritter schad- und klaglos zu halten, falls er aufgrund 
von Verstößen gegen Rechtsvorschriften bzw des Verhaltens des Vertragspartners zivil- 
oder strafrechtlich verfolgt oder belangt bzw gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch 
genommen wird.

16.2 Im Falle der Beauftragung der Fotografin mit der elektronischen Bearbeitung fremder 
Lichtbilder, versichert der Vertragspartner, dass er die hierzu erforderlichen Rechte besitzt 
und stellt der Fotografin von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf eine Verletzung dieser 
Pflicht beruhen.

16.3 Der Vertragspartner verpflichtet sich, bereitgestellte Aufnahmeobjekte unverzüglich 
nach der Aufnahme wieder abzuholen. Werden diese Objekte nach Aufforderung durch 
die Fotografin nicht spätestens nach zwei Werktagen abgeholt, ist die Fotografin 
berechtigt, die Gegenstände auf Kosten des Vertragspartners einzulagern.

17. Datenschutz

17.1 Die Fotografin ermittelt, speichert und verarbeitet die vom Vertragspartner 
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail Adresse, 
Kreditkartendaten, Daten für Kontoüberweisungen, Telefonnummer etc.) sowie die mit der 
Geschäftsbeziehung zusammenhängenden Daten (wie zB Bestelldatum, bestellte bzw 
gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Preis, Liefertermine, Zahlungs- 
und Mahndaten etc) unter Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes idgF 
für Zwecke der Vertragserfüllung. Die Fotografin verwendet die vom Vertragspartner 
mitgeteilten personenbezogenen Daten ohne dessen gesonderte ausdrückliche 
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Einwilligung ausschließlich zur Vertragsabwicklung und Beantwortung von Anfragen, 
sofern dieser in die weitere Verwendung seiner Daten, insbesondere zu Werbezwecken, 
nicht ausdrücklich eingewilligt hat. Mangels Einwilligung in die Verwendung der Daten zu 
Werbezwecken werden die Daten nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und 
vollständiger Kaufpreiszahlung für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Bei erteilter Einwilligung 
werden die Daten zu Werbezwecken gespeichert. Der Vertragspartner kann eine erteilte 
Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
jederzeit widerrufen. 

18. Gutscheine

18.1 Gutscheine können nicht in Kombination mit Aktionen eingelöst werden. Ebenfalls ist 
eine Barauszahlung eines Gutscheines nicht möglich. Die Gültigkeit eines Gutscheins ist 
unbegrenzt.

19. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

19.1 Für sämtliche Streitigkeiten zwischen der Fotografin und dem Vertragspartner aus 
dem Vertragsverhältnis, einschließlich Streitigkeiten über das Zustandekommen und/oder 
die Gültigkeit des Vertrages, gilt österreichisches Recht. 

19.2 Gerichtsstand: Baden bei Wien

19.3 Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
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